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§ 1

Dauer des Schwangerschafts- und Wochenurlaubs

(1) Frauen, die sozialpflichtversichert sind, erhalten 
im Zusammenhang mit der Geburt eines Kindes 
Schwangerschaftsurlaub für die Dauer von 6 Wochen 
vor der Entbindung und Wochenurlaub für die Dauer 
von 8 Wochen nach der Entbindung. Damit wird der 
gemäß § 10 Abs. 1 des Gesetzes vom 27. September 1950 
über den Mutter- und Kinderschutz und die Rechte der 
Frau (GBl. S. 1037) gewährte Schwangerschafts- und 
Wochenurlaub um insgesamt 3 Wochen verlängert.

(2) Bei Mehrlingsgeburten oder komplizierten Entbin
dungen wird der Wochenurlaub um weitere 2 Wochen 
verlängert.

(3) Bei vorzeitiger Entbindung verlängert sich der 
Wochenurlaub um die Zeit des nicht in Anspruch ge
nommenen Schwangerschaftsurlaubs. Bei verspäteter 
Entbindung wird der Schwangerschaftsurlaub bis zum 
Tag der Entbindung verlängert

(4) Befindet sich das Kind nach Ablauf von 6 Wochen 
nach der Entbindung noch in stationärer Behandlung, 
so hat die Mutter das Recht, den Wochenurlaub zu 
unterbrechen und im Interesse der Pflege des Kindes 
nach Entlassung aus dem Krankenhaus die 6 Wochen 
überschreitende Zeit des Wochenurlaubs erst nach Be
endigung des stationären Aufenthaltes des Kindes in 
Anspruch zu nehmen. Der Restwochenurlaub muß 
spätestens 3 Monate nach Unterbrechung des Urlaubs 
angetreten werden.

§ 2

Schwangerschafts- und Wochengeld

(1) Während des Schwangerschafts- und Wochen
urlaubs ist Schwangerschafts- und Wochengeld entspre
chend den für die anspruchsberechtigte Frau geltenden 
Bestimmungen zu zahlen.

(2) Frauen, die Mitglieder sozialistischer Produktions
genossenschaften und der Kollegien der Rechtsanwälte 
sowie Kandidaten in Produktionsgenossenschaften des 
Handwerks sind, erhalten während der Dauer des 
Schwangerschafts- und Wochenurlaubs für jeden Kalen
dertag Schwangerschafts- und Wochengeld in Höhe der 
auf einen Kalendertag entfallenden durchschnittlichen 
Nettoeinkünfte.

Angleichung anderer Vorschriften an die Bestimmungen 
dieser Verordnung

(1) Die Regelung der Dauer des Schwangerschafts
und Wochenurlaubs in § 43 der Verordnung vom
21. Dezember 1961 über die Sozialversicherung der Ar
beiter und Angestellten — SVO — (GBl. II S. 533) wird 
entsprechend den Bestimmungen des § 1 Abs. 1 geändert.

(2) Der § 4 Abs. 2 der Verordnung vom 15. März 1962 
über die Pflichtversicherung der in eigener Praxis täti
gen Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte bei der Sozialver
sicherung der Arbeiter und Angestellten (GBl. II S. 125) 
erhält folgende Fassung:

„(2) Pflichtversicherte in der eigenen Praxis tätige 
Ärztinnen und die nach § 2 pflichtversicherten 
ständig mdtarbeitenden Ehefrauen erhalten während 
des Schwangerschafts- und Wochenurlaubs Schwan
gerschaftsgeld in Höhe von 75 °/o und Wochengeld 
in Höhe von 50 % des beitragspflichtigen Durch
schnittseinkommens.“

(3) Der § 4 Abs. 2 der Verordnung vom 15. März 1962 
über die Pflichtversicherung der Studenten und 
Aspiranten bei der Sozialversicherung der Arbeiter und 
Angestellten (GBl. II S. 126) erhält folgende Fassung:

„(2) Weibliche Studierende erhalten Schwanger
schafts- und Wochengeld,

a) wenn die Entbindung innerhalb von 6 Wochen 
nach Ausscheiden aus der Lehranstalt zu erwar
ten ist oder

b) wenn die Entbindung innerhalb von 8 Wochen 
(nach Mehrlingsgeburt oder komplizierter Ent
bindung 10 Wochen) vor Ausscheiden aus der 
Lehranstalt eingetreten ist.“

§ 4
Der § 36 der Verordnung vom 28. Januar 1947 über 

Sozialpflichtversicherung — VSV — („Arbeit und Sozial
fürsorge“ 1947 S. 92) erhält folgende Fassung:

„(1) Barunterstützungen werden während des 
Schwangerschaftsurlaubs in Höhe von 75 % des 
Grundbetrages und während des Wochenurlaubs 
in Höhe von 50 °/e des Grundbetrages ausgezahlt, 
errechnet nach dem beitragspflichtigen Durch
schnittsverdienst des dem Beginn des Schwanger
schaftsurlaubs vorangegangenen Kalenderjahres. 
Dabei ist mindestens ein Grundbetrag von 4 DM 
in Ansatz zu bringen, wenn nicht gleichzeitig 
mehrere versicherungspflichtige Tätigkeiten ausge
übt werden. Die Barunterstützungen werden wäh
rend des Schwangerschaftsurlaubs als Schwanger
schaftsgeld und während des Wochenurlaubs als 
Wochengeld gezahlt.

(2) Zum Nachweis des Anspruchs auf Schwanger
schaftsurlaub ist eine ärztliche Bescheinigung über 
den voraussichtlichen Tag der Entbindung vorzu
legen. Der Anspruch auf Wochenurlaub ist durch 
Vorlage einer gebührenfreien Bescheinigung des 
Standesamtes über eine Geburt (bei Totgeburten 
einer gebührenfreien Bescheinigung über eine Tot
geburt) nachzuweisen.

(3) Für die Dauer des Schwangerschafts- und 
Wochenurlaubs wird Krankengeld, Haus- oder 
Taschengeld nicht gezahlt.

(4) Die Bestimmung des Abs. 3 gilt auch, wenn 
die Entbindung vorzeitig eintritt und die Anspruchs
berechtigte innerhalb von 6 Wochen vor der vor
zeitigen Entbindung wegen vorübergehender Ar
beitsunfähigkeit von der Arbeit befreit war. Für die 
Dauer der innerhalb dieses Zeitraumes liegenden 
Arbeitsunfähigkeit ist an Stelle des Krankengeldes, 
Haus- oder Taschengeldes das Schwangerschafts
geld zu zahlen.

(5) Die Dauer der Zahlung von Schwangerschafts
und Wochengeld wird auf die Bezugsdauer des 
Krankengeldes, Haus- oder Taschengeldes nicht 
angerechnet.


